
 
 

KGT – Garantiebedingungen für Gewächshäuser (Aluminium / Rahmenkonstruktion 

& Hohlkammerplatten) 

 

1. Garantiegeber 

 

KGT GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 1 

26670 Uplengen 

Deutschland 

 

Diese Garantie gilt ausschließlich für von KGT vertriebene Gewächshäuser und richtet sich 

an Endkunden (Erstkäufer) mit gültigem Kaufbeleg und ist nicht auf Dritte übertragbar. 

 

2. Garantiedauer 

 

KGT gewährt folgende Garantieleistungen: 

 

- 15 Jahre Garantie auf Aluminiumprofile und Rahmenkonstruktion 

- 10 Jahre Garantie auf Hohlkammerplatten (HKP) 

 

Die Garantie beginnt mit dem Rechnungsdatum. Ersatzlieferungen verlängern die 

Garantiefrist nicht. Für Ersatzteile gilt die verbleibende Restlaufzeit der ursprünglichen 

Garantie. 

 

3. Garantieumfang 

 

3.1 Aluminiumprofile und Rahmenkonstruktion (15 Jahre) 

 

Die Garantie umfasst ausschließlich: 

 

- Herstellungs- oder Materialfehler der Aluminiumprofile, die eindeutig auf 

herstellungsbedingte Ursachen zurückzuführen sind und die Funktion des Gewächshauses 

beeinträchtigen 

- Konstruktionsbedingte Schäden 

 

Nicht umfasst: Dichtungen, Kunststoffteile, Schrauben, Silikon, Fundamentrahmen, Zubehör. 

Diese Materialien sind nicht Teil der Garantie, sondern ausschließlich übe die gesetzliche 

Sachmängelhaftung abgedeckt (§§ 437 ff. BGB).  

 



 

3.2 Hohlkammerplatten (10 Jahre) 

 

Die Garantie umfasst ausschließlich: 

 

- Witterungsbeständigkeit 

- UV- und Lichtbeständigkeit im Rahmen der Herstellerangaben 

 

Nicht als Mangel gelten: 

 

- Schwitzwasser in den Kammern 

- Verunreinigungen im Inneren 

 

3.3 Staffelung der Materialerstattung (Hohlkammerplatten) 

 

Zeit ab Erwerbsdatum: Materialersatz: 

0–5 Jahre:    100 % 

6. Jahr:     75 % 

7. Jahr:     60 % 

8. Jahr:     45 % 

9. Jahr:     30 % 

10. Jahr:    15 % 

 

4. Voraussetzungen 

 

- Fachgerechte Montage unter vollständiger Beachtung der gültigen Aufbauanleitung 

- Fachgerechter Einbau der HKP gemäß Verglasungsplan 

- Ordnungsgemäße Wartung und Pflege lt. Montageanleitung 

- Garantie erlischt bei Neuaufbau an anderem Standort (Standortwechsel kann bauliche 

bzw. statische Veränderungen verursachen) 

- Nachweis durch Kunden, dass ein Garantiefall vorliegt 

 

5. Von der Garantie ausgeschlossen 

 

5.1 Außerordentliche Naturereignisse 

 

- Schneelasten über der zulässigen Angabe lt. Montageanleitung 

- sehr hohe Windlasten bzw. Sturmböen / Starkwindereignisse ab Windstärke 8  

- Hagel über den Herstellervorgaben 

- Sturm, Feuer, Aufprall, äußere Gewalteinwirkungen 

 

 

 



5.2 Unsachgemäße Nutzung 

 

- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 

- Eigenmächtige Veränderungen 

- Überlastungen 

 

5.3 Montage- und Fundamentfehler 

 

- Fehlerhafte Fundamentierung / Verankerung am Erdreich 

- Frostschäden aufgrund unzureichender Fundamentierung 

- Unzureichende Verankerung 

- Montagefehler oder Beschädigungen durch Werkzeuge 

 

5.4 Fehler bei der Verglasung 

 

- Einbau unter Spannung 

- Kratzer 

- Falsche Ausrichtung der UV-Schicht 

- Einsatz ungeeigneter Kleb- oder Dichtstoffe 

- Chemische Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung von ungeeigneten 

Reinigungsmitteln o.ä. Mitteln 

 

5.5 Standort- und Umwelteinflüsse 

 

- Extreme Wind- oder Hitzeeinwirkung 

- Chemikalieneinwirkung (Dünger, Chlor, Tenside, Salz etc.) 

- Schäden, die erkennbar durch Kondensation und fehlende Luftzirkulation entstehen, 

insbesondere Schimmel oder Feuchtigkeitskorrosion, sind ausgeschlossen 

 

5.6 Material- und Oberflächenveränderungen 

 

- Natürliche Oxidschichtbildung (Aluminium) 

- UV-bedingte (Sonneneinstrahlung) Farbänderungen 

- Lackschäden ohne sofortige Ausbesserung 

- Normaler Verschleiß 

 

5.7 Weitere Ausschlüsse 

 

- Gewerbliche oder institutionelle Nutzung 

- Nicht autorisierte Reparaturen 

- Verspätete Schadensmeldung (Ereignis muss innerhalb von 4 Wochen nach Feststellung 

gemeldet werden) 

- Wartungsfugen (Silikon – müssen ggf. jährlich überprüft und ggf. erneuert werden) 



- Schäden durch unsachgemäße Lagerung vor Montage 

 

6. Geltendmachung 

 

Erforderlich sind: 

 

- Kaufbeleg (Zahlungspflichten aus dem Kaufvertrag ggü. KGT müssen erfüllt sein) 

- Beschreibung des Mangels 

- Fotos des Schadens & des Gesamtprodukts 

- Angaben zum Standort und zur Montage 

- Bei HKP: Fotos zur Einschätzung von Spannung, Kratzern etc. 

 

Kontakt: 

 

kundenservice@kgt-gmbh.de 

 

Kostenregelung: 

 

Die Garantie umfasst ausschließlich Materialersatz. Arbeits-, Montage-, Transport-, 

Verpackungs- sowie sonstige Nebenkosten sind nicht Bestandteil der Garantie. 

 

7. Verhältnis zur gesetzlichen Mängelhaftung 

 

Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben unberührt. 

 

8. Rechtswahl 

 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

9. Versionsstand 

 

11.12.2025 

 


